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connaître les expériences de la première mission et peut-être que l’on soit arrivé 
au milieu du séjour de la relève avant de se déterminer de façon définitive dans 
un sens ou dans un autre.
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E 2001 (D) 2/28

Le Département politique à la Légation 
de Suisse à Washington

7"FN Berne, 8 janvier 1942

Votre N° l 1. Banque Nationale Suisse n ’a jam ais été traitée depuis sa fonda
tion d ’une manière aussi peu amicale que par Gouvernement américain. Pre
mièrement on l’a laissée attendre trois mois avant de prendre décision au sujet 
d ’un transfert d ’or à une autre banque centrale neu tre2. Deuxièmement on 
indique après trois mois des raisons de refus qui ne sont non seulement pas 
documentées mais fausses. Le transfert de 10000 kg or est une transaction qui 
touche uniquement les intérêts suisses. Avons confirmé déjà précédemment 
que paiements suisses au Portugal pour importations en Suisse marchandises et 
pour frais transport importations et exportations entre Suisse et outre-mer sur
tout Etats-Unis d ’Amérique dépassent depuis embargo américain de beaucoup 
contrevaleur 10000 kg or. Ce transfert n ’a donc absolument rien à faire avec 
achat devises de tiers pays en Suisse. Considérons du reste assertion vente escu
dos à crédit par banques suisses absolument fausse. Tout achat devises en 
Suisse par l’étranger se fait contre avoirs disponibles. Tout étranger non bloqué 
par prescriptions suisses qui dispose de francs suisses a le droit de les utiliser 
pour acheter des devises libres. En vendant de l’or en Suisse les pays étrangers 
sont à même de se procurer des francs suisses. Ce sont toutes des transactions 
normales pour pays sans restrictions de devises. Il est clair que la Banque 
Nationale Suisse a dû céder de l’or au Banco Portugal pour payer les fortes 
im portations portugaises en Suisse. C ’est pour cette raison qu ’elle demande le 
transfert de 10000 kg à New York qui remplacerait le transport Berne-Lis- 
bonne. Ne pouvons donc nullement accepter prétextes américains pour refus 
transfert demandé. En ce qui concerne virement dollars faveur M adrid docu
m entation est en vos mains. Paiement découle uniquement traité conclu entre 
gouvernements espagnol et suisse au sujet transport marchandises pour appro
visionnement notre pays3. Serions obligés de considérer refus éventuel après 
que quelques paiements identiques ont été exécutés comme uniquement dirigé

1. Du 5 janvier. Non reproduit.
2. Cf. N ° 111. Cf. aussi annexe au présent document.
3. Cf. N° 2 et annexe, note 4.
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contre la Suisse. Espagne menace dénoncer traité si transfert pas immédiate
ment exécuté ce qui aurait des conséquences très graves. Vous prions intervenir 
avec toute insistance auprès gouvernement américain.

A N N E X E
E 2001 (D) 2/28

La Direction générale de la Banque Nationale4 
au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz

L  Zürich, 14. Januar 1942

V ER FÜ G U N G  ÜBER D IE G O L D B E ST Ä N D E UND G U T H A B EN  
D ER N A T IO N A L B A N K  IN D EN V E R E IN IG T E N  STA A T EN  VON A M E R IK A .

Unmittelbar nach der am 14. Juni 1941 erfolgten Blockierung5 der schweizerischen Guthaben 
in den Vereinigten Staaten von Amerika gingen die Bemühungen sowohl der Schweizerischen Ge
sandtschaft in Washington als auch unseres Vertreters6 in New York dahin, das freie Verfügungs
recht über die schweizerischen Guthaben und namentlich über die Guthaben und Goldbestände der 
Nationalbank in Amerika nach Möglichkeit zurückzugewinnen.

Die bei der amerikanischen Regierung unternommenen Schritte führten zunächst dazu, dass der 
Bundesrat und die Nationalbank für ihre Geschäfte in Amerika eine General-Lizenz7 erhielten. 
Darnach können wir zwar über unsere Dollarguthaben im Verkehr mit nicht blockierten Ländern, 
m.a. W. für Zahlungen in Amerika und nach Ländern der westlichen Hemisphäre, verfügen und 
anderseits Dollarguthaben in den Vereinigten Staaten von Schweizern entgegennehmen. Hingegen 
sind wir in der Verwendung unserer Dollarguthaben und unserer in Amerika liegenden Goldbe
stände für Zahlungen nach neutralen Ländern in Europa weiterhin gehemmt. Es wirkt sich dies für 
uns umso nachteiliger aus, als wir seinerzeit, in Rücksicht auf die damaligen Verhältnisse, unsere 
Währungsreserven zu einem grossen Teil in den Vereinigten Staaten von Amerika konzentriert 
hatten8, im Vertrauen darauf, dass die Regierung der Vereinigten Staaten der neutralen Schweiz 
stets gestatten werde, über ihre Währungsreserven nach Massgabe ihrer Bedürfnisse zu verfügen.

Wir gestatten uns, hiemit auf die folgenden zwei Begehren, die von den amerikanischen Behör
den negativ oder bisher überhaupt noch nicht erledigt worden sind, näher einzutreten. In beiden 
Fällen handelt es sich um Transaktionen, an deren Durchführung nicht nur die Nationalbank, son
dern das ganze Land in hohem Masse interessiert ist.

Im einen Fall handelt es sich um einen Übertrag von 10200 kg Gold an den Banco de Portugal 
in Lissabon. Ursprünglich ersuchten wir die Federal Reserve Bank of New York um Freigabe von 
2000 kg Gold zur Verschiffung nach Portugal. Dieses Begehren wurde von der amerikanischen Re
gierung abgelehnt mit der Begründung, sie gebe keine Bewilligung für die Verschiffung von Gold 
nach Europa, mit welchem Bescheid wir uns nach Lage der Dinge abzufinden hatten.

Nach längerem Zögern erklärte sich das portugiesische Noteninstitut auf unsere wiederholten 
Anfragen schliesslich mit einer Übernahme von Gold in New York einverstanden. Wir erteilten 
deshalb der Federal Reserve Bank in New York -  es war am 10. Oktober 1941 -  den Auftrag, vom 
blockierten Golddepot der Nationalbank auf das blockierte Golddepot der portugiesischen Noten
bank 10200 kg Gold zu übertragen.

4. Lettre signée par E. Weber et F. Schnorf.
5. Cf. N° 58 et annexe.
6. V. Gautier.
7. Cf. annexe au N° 58, note 4.
8. Cf. DDS, vol. 13, table méthodique: IV.5. Trafic de l’or et des valeurs.
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Wenn auch die zu übertragende Goldmenge an und für sich keine unbedeutende war, so konnte 
sie doch vollauf gerechtfertigt werden. Zufolge des beträchtlichen Exportüberschusses Portugals 
im Verkehr mit der Schweiz, wie ferner zufolge der grossen Zahlungen, welche die Schweiz in Escu
dos für Frachten im überseeischen Verkehr, namentlich mit Amerika, zu leisten hatte, waren wir 
genötigt, uns ganz gewaltige Beträge Escudos zu beschaffen. Das konnte aber nur auf dem Wege 
der Abtretung von Gold an den Banco de Portugal erfolgen. Dieses Gold wurde ihm in der Schweiz 
bei der Nationalbank in Bern zur Verfügung gestellt. Dabei hatten wir jedoch die Verpflichtung zu 
übernehmen, das Gold bei sich bietender Gelegenheit nach Portugal zu spedieren. Der Zweck der 
verlangten Goldüberweisung in New York besteht nun lediglich darin, das Gold, statt es von Bern 
aus nach Portugal senden zu müssen, in Bern behalten zu können. M .a.W . wir wollten der portu
giesischen Notenbank Gold von unserem beträchtlichen Golddepot in New York abtreten, um 
anderseits die anlässlich der Goldabtretung in Bern eingetretene Verminderung unseres Goldbe
standes in der Schweiz rückgängig machen zu können. Heute besitzt der Banco de Portugal in Bern 
bereits bedeutend mehr Gold, als wir ihm in Amerika anschaffen wollten. Erhebungen, die zur 
Beschaffung zuverlässiger Angaben über die Höhe der schweizerischen Zahlungen nach Portugal 
angestellt worden sind, ergaben, dass seit Erlass des amerikanischen Embargos für rein schweize
rische Rechnung Zahlungen in Escudos geleistet wurden, die den Gegenwert von 10200 kg Gold 
ganz bedeutend übersteigen.

Vor kurzem ist nun nach vielen Wochen hinhaltender Behandlung auch dieses zweite Begehren 
der Nationalbank definitiv abgelehnt worden, und zwar mit vollständig unzutreffender Begrün
dung. In der uns hierüber von unserem Vertreter in New York zugegangenen telegraphischen M it
teilung wird auf die deutschen Escudoskäufe hingewiesen, die, wie die Amerikaner behaupten, auf 
Kreditbasis erfolgt seien. Diese Behauptung widerspricht aber den Tatsachen, weil Deutschland 
seine Escudoskäufe in der Schweiz bar bezahlt und sich, soweit nötig, Schweizerfranken durch 
Goldlieferung nach der Schweiz beschafft. Unsere Goldüberweisung an den Banco de Portugal hat 
mit den deutschen Escudoskäufen in der Schweiz überhaupt nichts zu tun.

Der zweite Anstand zeigt noch deutlicher die unfreundliche Einstellung der amerikanischen 
W ährungsbehörden gegenüber den legitimen schweizerischen Begehren. Es handelt sich um Dol
larvergütungen an die spanische Regierung, welche die Schweiz gestützt auf das spanisch-schweize
rische Transportabkom m en9 auszuführen hat. Hier sind, nach dem Erlass des Embargos, anfäng
lich einige Dollarüberweisungen an das spanische W ährungsinstitut, wenn auch mit gewissen Ver
spätungen, ausgeführt worden. Seit dem M onat November 1941 wurden jedoch analoge Überwei
sungsaufträge im Gesamtbetrag von 3 000 000 Dollars vom amerikanischen Treasury Department 
nicht mehr zugelassen. Ein definitiver Entscheid hierüber liegt zwar noch nicht vor. Wie wir jedoch 
von unserem Vertreter in New York erfahren, muss aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer Ableh
nung des Transfers gerechnet werden. Da von spanischer Seite bereits mit der Kündigung des 
Transportabkommens gedroht wird, kann die negative Haltung der amerikanischen Behörden für 
die Lebensmittelversorgung der Schweiz die allerschwersten Folgen zeitigen.

Der Bankrat unseres Institutes, dem wir in seiner letzten Sitzung über den Stand der Angelegen
heit berichtet haben, vertrat die Auffassung, es sollte der Bundesrat ersucht werden, bei der ameri
kanischen Regierung neuerdings in aller Form  Vorstellungen zu erheben und mit allem Nachdruck 
das Verlangen zu stellen, dass uns die ausschliesslich dem schweizerischen Interesse dienende Ver
fügung über unsere in den Vereinigten Staaten liegenden Währungsreserven unbedingt offen gelas
sen wird. Nur so ist die Beibehaltung unserer bisherigen W ährungspolitik und die Sicherstellung 
der Lebensmittelversorgung möglich. Das Direktorium wurde beauftragt, in diesem Sinne an Sie 
zu gelangen.

Wir kommen hiemit diesem Aufträge nach, indem wir Sie höflich bitten, der amerikanischen 
Regierung gegenüber mit aller Bestimmtheit auf den uns zustehenden Rechten zu beharren und die 
endliche Durchführung dieser zwei pendenten Transaktionen ohne weiteren Aufschub zu verlan
gen. Von der Durchführung der beiden Aufträge wird es weitgehend abhängen, ob wir wie bisher,

9. Cf. note 3 du document principal.
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auch in Zukunft in der Lage sein werden, Überschüsse von Dollars von Handel und Industrie auf
zunehmen. Die Übernahme dieser Exportdollars hat seit Monaten zu einem weiteren Ansteigen un
serer Währungsreserven in Amerika geführt. Sollten diese für Zahlungen an Notenbanken neutra
ler Länder blockiert werden, könnten wir wohl kaum mehr Dollars über unsere Abgaben hinaus 
aufnehmen. Durch eine negative Haltung der amerikanischen Regierung würde die Situation des
halb besonders erschwert, weil mit einem Wegfall der Zahlungen an Spanien eine der wichtigsten 
Verwendungsmöglichkeiten für Dollars dahinfallen und unsere Aufnahmefähigkeit entsprechend 
verringert würde.

147
E 2300 Paris/95

Le Ministre de Suisse à Vichy, W. Stucki, 
au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz

R P  N° l 1 Vichy, 8. Januar 1942

Von verschiedener Seite war mir gesagt worden, Marschall Pétain habe 
anlässlich des diplomatischen Neujahrsempfanges müde ausgesehen und einen 
verbitterten Eindruck gemacht. Als ich ihm vorgestern Ihr Schreiben, sowie 
dasjenige des H errn Bundespräsidenten Wetter überbrachte, hatte ich keines
wegs diesen Eindruck. Er war von einer erstaunlichen geistigen Frische und 
Lebhaftigkeit und verhehlte keineswegs, dass er vor keinem Kam pf zurück
schrecke, weder gegen die innern Feinde, noch gegen aussen. Er öffnete beide 
Briefe sofort und las sie -  ohne Brille -  spontan durch. Er ersuchte mich, den 
beiden Absendern seine Dankbarkeit, und Freude für die zum Ausdruck ge
brachten Gefühle zu übermitteln.

Die Unterredung dauerte cirka V2 Stunde und hatte keine ändern Zuhörer. 
Der Marschall hatte offenbar das Bedürfnis sich über einige, ihn besonders 
bewegende Fragen frei zu äussern, nachdem er, einmal mehr, seine grosse Sym
pathie für unser Land und seine Dankbarkeit der Schweiz gegenüber zum Aus
druck gebracht hatte. Von besonderem Interesse ist das Folgende:

1. Zusammenarbeit mit Deutschland: «Ich habe keinen Grund die Deut
schen besonders zu lieben, sie sind und bleiben unser Erbfeind (sic)», sagte der 
Marschall und fuhr fort: «Ich muss aber unumwunden zugeben, dass Hitler 
durch seinen Kampf gegen Russland ganz Europa, und damit auch Frankreich, 
vor einer ungeheuren Gefahr bewahrt hat. Ich bin deshalb aufrichtig bereit, 
mit ihm für das neue Europa zu arbeiten, wenn er mir dies auch nur einigermas- 
sen ermöglicht. Die Deutschen haben aber leider keinerlei psychologisches Ge
fühl und können, oder wollen, nicht verstehen, dass es auf die bisherige Weise 
nicht zu einer wirklich fruchtbaren Zusammenarbeit kommen kann. Wie soll 
ich dem französischen Volke die Notwendigkeit dieser Zusammenarbeit plausi
bel machen, wenn man mir, mit Recht, antworten kann, diese Zusammenarbeit 
habe sich bisher lediglich in einer ungeheuren Aussaugung Frankreichs durch

1. Annotation manuscrite de P. Bonna: Partiellement comm[uniqué] au C[onseil] F[édéral],

dodis.ch/47332dodis.ch/47332

http://dodis.ch/47332

	Bd14_00000578
	Bd14_00000579
	Bd14_00000580
	Bd14_00000581

